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Abschnitt 1:

Bedeutung und Einordnung des Bereiches
Human Resources (HR)



1. Human Resources (HR)

1.1 Definition
Personalwesen - Personalwirtschaft - Personalmanagement -
Human Resource Management (HRM) sind synonyme
Begriffe die den Bereich der Betriebswirtschaft
kennzeichnen, der sich mit dem Produktionsfaktor Arbeit
und Personal auseinandersetzt. Das Personalwesen ist eine
in allen Organisationen (z. B. Unternehmen) vorhandene
Funktion, deren Kernaufgaben die Bereitstellung und der
zielorientierte Personaleinsatz sind. In der Personalpraxis
beziehen viele Unternehmen außer den Themen Führungs-
und Geschäftsprozess auch die Aktion und Emotion des
Personals ein.

1.2 Ziele
Modernes Personalmanagement zielt - unter Einbeziehung
von Aspekten der Sozial- und Umweltverträglichkeit - auf
nachhaltigen Erfolg ab. Dazu sind Methoden und
Instrumente des Qualitätsmanagements und eines
Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von
Unternehmen (Corporate Governance) erforderlich. Der
Ordnungsrahmen wird maßgeblich durch Gesetzgeber durch
das Rechtssystem bestimmt.

Nur nachhaltiger Erfolg bedeutet für die Personalabteilung
der Zukunft Werterhaltung und Wertschöpfung auf lange
Sicht.

Beispiele: Hohe Mitarbeiterzufriedenheit verbunden mit
höherer Arbeitsproduktivität, kreativere Forschung und
Entwicklung, weniger Betriebskosten, eine längere
Betriebszugehörigkeit, langfristige Bindung
hochqualifizierter Mitarbeiter ("Talente") und vermehrtes



Interesse hochwertiger Bewerber, weniger Krankenstand
und Fehlzeiten, geringere Personalkosten, höhere
Leistungen, schnellere Reaktion auf Veränderungen am
Markt.

In diesem Zusammenhang stehen die Sicherung der
Arbeitsplätze, des Einkommens in ausreichender Höhe und
der Arbeitsfähigkeit, die Gestaltung und Verbesserung des
Arbeitsklimas und der Führungskultur und die Bündelung
aller Kräfte auf das Unternehmensziel.

Manche Anforderungen sind verpflichtend: Erfüllen der
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, Arbeitsplatzsicherheit
(Brandschutz, Emissionsschutz, Umweltschutz), betriebliche
Mitbestimmung.

Personalstrategisch können daraus konkrete Ziele für die
Führungskräfte („Leadership“), die Teams und die
Mitarbeiter abgeleitet werden.

1.3 Rahmenbedingungen
In einem arbeitsrechtlich geregelten System, wie in
Deutschland, muss sich der Bereich Human Resource
Management insbesondere mit dem Arbeitsrecht als
Gesamtheit aller Rechtsregeln, die sich mit der
nichtselbständigen, abhängigen Arbeit beschäftigen,
auseinandersetzen.

Es sind zu unterscheiden:

a. Individuelles Arbeitsrecht, das die Einzelbeziehungen
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern regelt. Zu
nennen ist hier u. a. das Arbeitsvertragsrecht (z. B. BGB,
HGB), das Arbeitsschutzrecht (z. B. MuSchG, JArbSchG,
ArbZG, KSchG, Schutz schwerbehinderter Personen im
SGB IX).

b. Kollektives Arbeitsrecht, das die Vereinbarungen
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sowie zwischen



Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden als
Tarifvertragsparteien regelt (z. B. TVG, BetrVG).

Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens müssen des Weiteren
sowohl die Bedürfnisse bzw. Ziele der Eigentümer bzw.
Anteilseigner (z. B. Aktionäre, sog. Shareholder) als auch
verschiedenster Interessensgruppen (z. B. Konkurrenten,
Gewerkschaften, Behörden, Kommunen, Politik usw.), also
externer Gruppen, die ebenfalls Ansprüche an das
Unternehmen haben (sog. Stakeholder) berücksichtigt
werden. Um Unternehmensziele zu erreichen, bedarf es
zielorientierter Maßnahmen und Ressourcenplanung im
Personalbereich und einer geeigneten Unternehmenskultur.



Abschnitt 2:

Allgemeines Schuldrecht als Ausgangsbasis


